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1. Allgemeine Verwaltungs-Sachen.

Auf Grund des §. 362 des Strafgesetbuchs sind
1. der Handarbeiter Ferdinand Wondrack, gebürtig aus Jerschmanitz (Kreis Bunzlau in

Böhmen), 47 Jahre alt, nach erfolgter gerichtlicher Bestrafung wegen Bettelns, Landstreichens
und Widerstandes gegen die Staatsgewalt,

2. der Maurer Franz Kuzel, geboren und ortsangehörig zu Backofen (daselbst, Bezirk München-
grätz), 40 dabte alt, nach- erlolger gerichtlicher Bestrafung wegen Landstreichens,zu 1 und 2 durch B eschluß der Königlich sächsischen Kreishauptmannschaft zu Bautzen

vom resp. 22. und 25. Dezember v. Js.;
3. der Bäcker Heinrich Kleinert, geboren und ortsangehörig zu Stephan bei Zürich in der

Schweiz, 34 Jahre alt,

4. der Schirmflicker Herrmann Clodel, geboren und ortsangehörig zu Therwyl (Kanton Vasel-Land in der Schweiz), 16 Jahre alt,
zu 3 und 4 nach erfoaptergerichtlicher Bestrafung wegen Landstreichens, durch Beschluß
nrnchen Bezirks-Präsidenten zu Kolmar vom resp. 24. November v. Jo. umd-Januar d. Js.

aus dem Reichsgebiete ausgewiesen worden.


